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Satzung 
 

LEBENSHILFE  
Neuss e.V.i 

 
 

§ 1  Name und Sitz 
 
1. Der Verein führt den Namen: 
 

LEBENSHILFE Neuss e.V. 
 
2. Der Sitz des Vereins ist Neuss. Der Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 

Neuss unter der Nr. VR 522 eingetragen. 
 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
4. Der Verein ist Mitglied u.a. bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit 

geistiger Behinderung e.V. und bei der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

 
 

§ 2  Zweck 
 
1. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderung, insbesondere 

mit einer geistigen Behinderung, und ihren Eltern und Angehörigen, weiteren Sorge-
berechtigten und Betreuern/-innen, Freunden/-innen und Förderern/-innen. 
 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderungen. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung aller Maß-
nahmen und Einrichtungen, die zur Erreichung dieser Ziele geeignet sind. Der Ver-
ein unterstützt und berät den genannten Personenkreis in allen Lebensbereichen 
und vertritt seine Interessen in der Öffentlichkeit. Hierzu kann er auch eigene 
Dienste und Einrichtungen unterhalten. Der Verein legt Wert auf eine Zusammenar-
beit mit öffentlichen und freien Trägern und Organisationen mit ähnlicher Zielset-
zung. 

 
3.  Ausgehend von der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz setzt sich der Verein 

für die volle Inklusion der Menschen mit Behinderung, insbesondere mit einer geisti-
gen Behinderung, und für die gleichberechtigte Teilhabe dieser Personen aller Al-
tersstufen am Leben in der Gesellschaft ein. 

 
 

§ 3  Gemeinnützigkeit 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
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3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
4. Gegenstand des Vereins ist ferner die Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 

der Abgabenordnung (AO) zur Förderung der Zwecke im Sinne von § 2 sowie zur 
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch andere steuerbegünstigte Körperschaften. 
Die Fördertätigkeit geschieht unter anderem durch die Beschaffung und Weitergabe 
von Spenden, Schenkungen, Vermächtnissen und sonstigen Zuwendungen Dritter 
sowie die begünstigte Überlassung von Wirtschaftsgütern an steuerbegünstigte Kör-
perschaften zu deren steuerbegünstigten Zwecken. Die Begünstigten können aus 
der Zuwendung von Mitteln nach § 58 Nr. 1 AO keinen Rechtsanspruch auf weitere 
Förderung herleiten. Er ist insoweit berechtigt, sich auch an gemeinnützigen Körper-
schaften zu beteiligen bzw. solche zu gründen. 

 
 

§ 4  Finanzierung und Beiträge 
 

1. Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein insbesondere durch: 
 

a) Mitgliedsbeiträge; 
b) Geld- und Sachzuwendungen (Spenden), 
c) Öffentliche Zuschüsse; 
d) Erträge aus Sammlungen und Werbeaktionen; 
e) Erträge aus Vereinsvermögen; 
f) Sonstige Einnahmen. 

 
2. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben. Der Beitrag kann vom Vorstand auf be-

gründeten Antrag hin ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
 

§ 5  Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede juristische und jede natürliche Person sein.  
 
2. Mitgliedschaft wird durch schriftliches Aufnahmegesuch erworben, über das der Vor-

stand binnen einer Frist von drei Monaten entscheidet. Erfolgt innerhalb dieser Frist 
keine Entscheidung oder ergeht ein ablehnender Bescheid des Vorstandes, der mit 
Gründen zu versehen ist, kann der Antragsteller Beschwerde erheben. Die Be-
schwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des Ablehnungsbescheides oder 
nach Fristablauf schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde ent-
scheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

 
 

§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch 
a) Austritt; 
b) Ausschluss; 
c) Streichung von der Mitgliederliste; 
d) Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen oder Tod bei natürlichen 

Personen. 
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2. Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein ist durch schriftliche Erklärung an den 
Vorstand jeweils zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Erklärung muss bis 
spätestens 30. September eingegangen sein. 

 
3. Ein Mitglied kann durch den Vorstand ausgeschlossen werden, wenn es den Zielen 

des Vereins entgegenarbeitet oder die Arbeit des Vorstandes in einer gegen Treu 
und Glauben verstoßenden Weise stört oder sich sonst vereinsschädigend verhält. 

 
4. Vor Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von drei Wochen 

Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfer-
tigen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem 
Mitglied mittels eines eingeschriebenen Briefes bekannt zu machen. 

 
5. Gegen den Beschluss steht dem Mitglied das Recht zur Berufung an die Mitglieder-

versammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zu-
gang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. 
Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat sie der Vorstand der nächsten Mitglie-
derversammlung vorzulegen, die endgültig über den Ausschluss zu entscheiden hat. 
Die Berufung des Betroffenen hat aufschiebende Wirkung. Vor Entscheidung der 
Mitgliederversammlung steht dem Mitglied kein Recht auf Herbeiführung einer ge-
richtlichen Entscheidung über die Wirksamkeit des Ausschließungsbeschlusses zu. 

 
6. Gerät das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von zwei Jahresmit-

gliedsbeiträgen in Verzug, kann die Streichung aus der Mitgliederliste zum 31.12. 
des laufenden Jahres erfolgen. 

 
 

§ 7  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Alle volljährigen Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
 
2. Jedes volljährige Mitglied hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.  
 
3. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt 

werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu er-
teilen. Ein Bevollmächtigter darf nicht mehr als eine Stimme vertreten. 
 

4. Die Mitglieder haben die Pflicht, sich für die in der Satzung festgelegten Ziele des 
Vereins nach Kräften einzusetzen und dazu beizutragen, dass der Zusammenhalt 
des Vereins gewahrt bleibt und gefördert wird. 

 
5. Jedes Mitglied ist verpflichtet, seinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. 
 
6. Für den Verein ehrenamtlich tätige Mitglieder haften gegenüber dem Verein nur für 

solche Schäden, die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen ih-
rerseits entstanden sind.  

 
 

§ 8  Organe des Vereins 
 

1. Organe des Vereins sind 
 die Mitgliederversammlung, 
 der Vorstand. 
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2. Es kann eine Jugendabteilung für Personen gebildet werden, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Die Jugendabteilung verwaltet sich selbst. Die rechts-
wirksame Vertretung der Abteilung erfolgt durch den Vorstand. 
Die Jugendabteilung kann sich eine Geschäftsordnung geben, die im Einklang mit 
der Vereinssatzung stehen und vom Vorstand genehmigt werden muss. 
 

3. Der Verein kann durch die Mitgliederversammlung eine/n Ehrenvorsitzende/n wäh-
len lassen. 

 
 

§ 9  Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird vom Vor-
stand nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie muss einbe-
rufen werden, wenn ein Zehntel der Mitglieder die Einberufung verlangt. 
 

2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

a) Entgegennahme und Genehmigung der Jahresrechnung, die den Mitgliedern 
auf Anfrage mindestens vierzehn Tage vor der Versammlung zur Einsicht zur 
Verfügung stehen muss; 

b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstands und die Entlas-
tung des Vorstands; 

c) Wahl der Vorstandsmitglieder und deren Abberufung; 
d) Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins; 
e) Festlegung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrages; 
f) Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages sowie die Beru-

fung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes; ( siehe § 5.2 
und § 6.5) 

g) Beschlussfassung über die Auslagerung von Teilen der Lebenshilfe in eine 
gGmbH oder andere Gesellschaftsformen; 

h) Beteiligungen an Gesellschaften. 
 
 
§ 10  Einberufung und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
1. Der/Die Vorsitzende, bei seiner /ihrer Verhinderung sein/-e Stellvertreter/-in, lädt 

schriftlich unter Mitteilung der vorläufigen Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Frist von vier Wochen ein. Begründete Anträge von Vereinsmitgliedern zur Ergän-
zung der Tagesordnung sind dem/der Vorsitzenden bis spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin schriftlich einzureichen und den Mitgliedern bis spätestens eine Woche 
vor dem Termin schriftlich bekannt zu geben. 

 
2. Weitere Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen vor Eintritt in die Tages-

ordnung gestellt werden und werden als Dringlichkeitsanträge behandelt, deren Ein-
beziehung in die Tagesordnung von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen anerkannt werden muss. An-
träge auf Satzungsänderung und Auflösung des Vereins können nicht als Dringlich-
keitsanträge behandelt werden. 
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3. Die Mitgliederversammlung wird vom/von dem/der Vorsitzenden oder seinem/-r Ver-
treter/-in geleitet. Diese/-r kann der Versammlung eine/-n andere/-n Versammlungs-
leiter/-in vorschlagen. Die Beschlüsse werden in einem Protokoll niedergelegt und 
vom/von der jeweiligen Versammlungsleiter/-in und dem/der  Protokollführer/-in un-
terschrieben. 

 
4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 
 
5. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 

Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 

 
6. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gül-

tigen Stimmen. 
Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünftel der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erforderlich. 

 
 

§ 11  Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht, wenn möglich aus sieben, mindestens aber aus drei Mitglie-
dern. Er bleibt bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Mindestens ein Vorstands-
mitglied soll Angehörige/-r oder gesetzliche/-r Betreuer/-in eines Menschen mit Be-
hinderung sein. 

 
2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den/die  erste/-n Vorsitzende 

/-n und seinen/ihre Vertreter/-in oder einem von diesen zusammen mit einem ande-
ren Vorstandsmitglied vertreten. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Ver-
eins zuständig, soweit sie nicht durch diese Satzung einem anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind. 

 
3. Wählbar ist jedes Mitglied des Vereins, welches das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Hauptamtliche Mitarbeiter/-innen des Vereins oder einer seiner Tochtergesellschaf-
ten sind als Vorstandsmitglieder nicht wählbar. 

 
4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren ge-

wählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
5. Der Vorstand wird im Wege der Gesamtwahl (zusammengefasste Einzelwahl) in ge-

heimer Wahl gewählt. Voraussetzung für die Wahl zum Vorstandsmitglied ist ein 
Wahlergebnis von mehr als fünfzig Prozent Ja-Stimmen der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Stimmenthaltungen gelten hierbei als nicht abgegebene Stimmen. Ist im 
ersten Wahlgang der Gesamtwahl die laut Satzung erforderliche Mindestzahl, nicht 
aber die von der Mitgliederversammlung gewünschte Zahl von Vorstandsmitgliedern 
erreicht worden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit zweidrittel Mehrheit, ob 
im zweiten Wahlgang die gewünschte Zahl von Vorstandsmitgliedern reduziert wer-
den soll. Entsprechendes gilt für die weiteren Wahlgänge. 

 
 
6. Der Vorstand wählt den/die  Vorsitzende/-n, seinen/ihre Stellvertreter/-in sowie 

den/die Kassierer/-in und den/die Schriftführer/-in aus seiner Mitte. Er gibt sich eine 
Geschäftsordnung, durch die die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes ge-
regelt wird. 
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7. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der 
Vorstand ein Ersatzmitglied, das von der nächsten Mitgliederversammlung für den 
Rest der Amtsperiode des Ausgeschiedenen bestätigt werden muss. Andernfalls er-
folgt durch die Mitgliederversammlung eine Nachwahl für das ausgeschiedene Mit-
glied in entsprechender Anwendung von Absatz 5. Scheidet im Verlaufe der Amts-
periode mindestens die Hälfte der von der Mitgliederversammlung gewählten Vor-
standsmitglieder aus, sind unverzüglich Neuwahlen des gesamten Vorstandes 
durchzuführen.  

 
8. Der Vorstand tagt bei Bedarf, mindestens viermal im Jahr. Eine Vorstandssitzung 

muss vom/von der Vorsitzenden oder seinem/ihrer Vertreter/-in unverzüglich einbe-
rufen werden, wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder dies wünscht. Die Vorstands-
sitzungen werden vom/von der Vorsitzenden oder seinem/ihrer Vertreter/-in mit einer 
Frist von einer Woche einberufen. 

 
9. Die Vorstandssitzung leitet der/die Vorsitzende oder sein/ihre Vertreter/-in. Der Vor-

stand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Vorstandsmitglieder, da-
runter der/die  Vorsitzende oder sein/ihre Vertreter/-in, anwesend sind. Seine Be-
schlüsse fasst der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des/der Vorsitzenden oder - bei dessen/deren Abwesenheit seines/ihres 
Vertreters/-in den Ausschlag. In Eilfällen kann die Beschlussfassung fernmündlich 
oder schriftlich erfolgen. 
Die Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Protokoll niedergelegt, das 
vom/von der Leiter/-in der Vorstandssitzung und vom/von der Protokollführer/-in zu 
unterschreiben ist. 

 
10. Der Vorstand ist berechtigt, zur Ausführung seiner Aufgaben Personen einzustellen 

oder zu bestellen und diese mit Vollmachten auszustatten. Der Umfang der Bevoll-
mächtigung ist genau festzulegen. 

 
11. Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Notwendige Ausgaben sind 

zu erstatten.  
 
 

§ 13  Prüfung der Rechnungslegung 
 
Die Rechnungslegung eines Geschäftsjahres ist von einem/einer Angehörigen der Wirt-
schaftsprüferberufe auf ihre Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Regelungen der vorliegenden Satzung zu prüfen. Über die Prüfung ist ein schriftli-
cher Bericht zu erstellen. Der Bericht ist vierzehn Tage vor der Sitzung der Mitglieder-
versammlung zur Einsicht für die Mitglieder des Vereins auszulegen, in der der Bericht 
behandelt wird. 

 
 

§ 14  Geschäftsstelle 
 

Zur Durchführung seiner Aufgaben kann der Verein eine hauptamtlich geführte Ge-
schäftsstelle einrichten. 
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§ 15  Auflösung des Vereins 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung 
mit einer Mehrheit von vier Fünftel der abgegebenen gültigen Stimmen erfolgen (siehe § 
9.2d und § 10.6). 
 
 

§ 16  Vereinsvermögen 
 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vereinsvermögen an die „Stiftung Lebenshilfe Stadt Neuss“, falls eine solche 
besteht, hilfsweise an die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Landes-
verband Nordrhein-Westfalen e.V., die bzw. der es in voller Höhe unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere im Sinne des § 2 dieser Satzung 
im Raume der Stadt Neuss zu verwenden hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

i Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 1.12.2008 beschlossen. Die Ände-
rung in §2, Abs 2 wurde beschlossen am 03.07.2012, die Änderungen in §3, Abs. 4 bzw. in §8, 
Abs. 3 am 5.11.2013.  
Änderungen in §1, Abs.1, §2, Abs. 1, 2, 3, §3, Abs. 3, 4, §6, Abs.6, §8, Abs. 1, §9, Abs. 2, §10, 
Abs. 1, 3, §11, Abs. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, §12 entfällt, §13 und §16 wurden in der Mitgliederver-
sammlung am 27.06.2018 beschlossen. 
 

                                                      


